
Ergebnisprotokoll über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
am 12.05.2020 in der Mehrzweckhalle Unterdarching 

1. Vereidigung des ersten Bürgermeisters  

Das lebensälteste anwesende Mitglied des Gemeinderats nahm dem neu gewählten ersten 
Bürgermeister Bernhard Schäfer folgenden Eid nach Art. 27 Abs. 1 KWBG ab: 
„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des 
Freistaates Bayern, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, 
so wahr mir Gott helfe.“ 
Zur Kenntnis genommen  
 
2. Vereidigung der neu gewählten ehrenamtlichen 

Gemeinderatsmitglieder 
 

Der erste Bürgermeister Bernhard Schäfer nahm nun den neu gewählten Gemeinderatsmitgliedern 
- Angela Falkenhahn 
- Florian Frei  
- Markus Nöscher 
- Johannes Schneider 
- Christoph Trömer 
- Barbara Walter 
- Nicole Weinfurtner 
- Johann Weinzierl 
folgenden Eid nach Art. 31 Abs. 4 GO ab: 
„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des 
Freistaates Bayern. Ich schwöre, den Gesetzen gehorsam zu sein und meine Amtspflichten 
gewissenhaft zu erfüllen. Ich schwöre, die Rechte der Selbstverwaltung zu wahren und ihren 
Pflichten nachzukommen, so wahr mir Gott helfe.“ 
Zur Kenntnis genommen  
 
3. Beschlussfassung über die Zahl der weiteren Bürgermeister  

Der Gemeinderat beschließt, nur einen weiteren Bürgermeister zu wählen (Art. 35 Abs. 1 Satz 1 
GO). 
Abstimmungsergebnis: Ja 17  Nein 0  Anwesend 17   
 
4. Wahl des / der weiteren Bürgermeister/s  

Es wurde ein Wahlausschuss gebildet, dem angehörten: 
1.   Schäfer Bernhard   (Vorsitzender, erster Bürgermeister) 
2.   Schneider Johannes  (Beisitzer) 
3.   Zimmer Claudia   (Beisitzerin) 
Wahlvorschläge: 
Das Gemeinderatsmitglied Klaus Josef  jun. schlägt den bisherigen zweiten Bürgermeister Huber 
Anton vor. 
Wahl des zweiten Bürgermeisters:  
Der Vorsitzende forderte zur Abgabe der Stimmzettel auf. Die Stimmzettel wurden 
zusammengefaltet in die Wahlurne geworfen und jede Stimmabgabe wurde in einem Verzeichnis 
der Gemeinderatsmitglieder vermerkt. 
Der Vorsitzende stellte fest, dass von den 16 Gemeinderatsmitgliedern bei der Wahl 16 anwesend 

waren und 16 Gemeinderatsmitglieder ihre Stimme abgegeben haben (§ 51 Abs. 3 GO). 

Die Wahlurne wurde vom Wahlausschuss geöffnet und die Stimmzettel wurden ungeöffnet gezählt. 
Es wurden 17 Stimmzettel abgegeben. Diese Zahl stimmte mit der Zahl der Abstimmungsvermerke 
überein. 
Der Vorsitzende öffnete die Stimmzettel einzeln und las die abgegebene Stimme vor, die von den 
Beisitzern in getrennten Listen vermerkt wurde. 
Durch Beschluss des Wahlausschusses wurden folgende Stimmzettel für ungültig erklärt, fortlaufend 
nummeriert und dieser Niederschrift als Anlage beigefügt: 
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a) Stimmzettel Nr. 1 weil 
6) 

Unzulässiger Vermerk 

Die Auszählung ergibt folgendes Ergebnis: 
 

Abgegebene Stimmzettel: 17 

Davon ungültig: 1 

Gültige Stimmzettel: 16 

Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfielen auf 

Nr. Name Stimmen 

1 Huber Anton 16 

Der erste Bürgermeister verkündete das Ergebnis und stellte fest, dass das Gemeinderatsmitglied 
Huber Anton mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhielt und damit zum 
zweiten Bürgermeister gewählt ist. 
Er fragte die gewählte Person, ob sie die Wahl zum zweiten Bürgermeister annimmt. Diese erklärte 
die Annahme der Wahl. 
Der erste Bürgermeister schloss die Niederschrift und unterzeichnete sie mit den Mitgliedern des 
Wahlausschusses und dem Schriftführer. 
Zur Kenntnis genommen  
 
5. Vereidigung des / der weiteren Bürgermeister/s  

Herr Anton Huber hat bereits in der vergangenen Wahlperiode das Amt des zweiten 
Bürgermeisters ausgeübt. 
Der erste Bürgermeister teilte mit, dass eine Vereidigung des zweiten Bürgermeisters Anton Huber 
bei nahtloser Wiederwahl in derselben Gemeinde entfällt. 
Zur Kenntnis genommen  
 
6. Festlegung der weiteren Stellvertretung  

Der Gemeinderat beschließt, für den Fall gleichzeitiger Verhinderung des ersten und zweiten 
Bürgermeisters das Gemeinderatsmitglied Josef Huber zum weiteren Stellvertreter gemäß 
Geschäftsordnung (Art. 39 Abs. 1 Satz 2 GO i.V.m. § 12 Abs. 2 GeschO 2020). 
Abstimmungsergebnis: Ja 16  Nein 0  Anwesend 17   
 
Abstimmungsvermerke: 
Das Gemeinderatsmitglied Josef Huber hat aufgrund persönlicher Beteiligung gemäß Art. 49 GO 
an der Beratung und Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt nicht teilgenommen. 
 
7. Erlass einer Geschäftsordnung (05.2020 - 04.2026)  

Der Gemeinderat beschließt die Geschäftsordnung. 
Abstimmungsergebnis: Ja 17  Nein 0  Anwesend 17   
 
8. Bildung und Besetzung von Ausschüssen und Arbeitsgruppen  

Der Gemeinderat beschließt für diese Wahlperiode (2020 bis 2026) folgende Ausschuss- und 
Arbeitsgruppenbesetzung: 
 
Rechnungsprüfungsausschuss      
Hechenthaler Paul FWG  Vertreter Trömer Christoph 
Huber Anton  CSU  Vertreter Klaus Josef jun. 
Falkenhahn Angela SPD  Vertreter Schneider Johannes 
Huber Josef  VL  Vertreter Zimmer Claudia 
Weinfurtner Nicole GRÜNE Vertreter Frei Florian 
       
Bau- und Grundstücksausschuss    
Bernhard Schäfer, Erster Bürgermeister, FWG, Vorsitzender    
Epp Magnus  FWG  Vertreter Killer Kordula 
Beil Johann  CSU  Vertreter Klaus Josef jun. 
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Schneider Johannes SPD  Vertreter Falkenhahn Angela 
Zimmer Claudia VL  Vertreter Huber Josef 
Frei Florian  GRÜNE Vertreter Weinfurtner Nicole 
       
Kindergarten- und Schulausschuss    
Bernhard Schäfer, Erster Bürgermeister, FWG, Vorsitzender    
Killer Kordula  FWG  Vertreter Weinzierl Johannes 
Walter Barbara CSU  Vertreter Beil Johann 
Schneider Johannes SPD  Vertreter Falkenhahn Angela 
Huber Josef  VL  Vertreter Zimmer Claudia 
Weinfurtner Nicole GRÜNE Vertreter Frei Florian 
       
Verkehrs-, Infrastruktur- und Energieausschuss    
Bernhard Schäfer, Erster Bürgermeister, FWG, Vorsitzender    
Trömer Christoph FWG  Vertreter Weinzierl Johannes 
Nöscher Markus CSU  Vertreter Beil Johann 
Falkenhahn Angela SPD  Vertreter Schneider Johannes 
Zimmer Claudia VL  Vertreter Huber Josef 
Frei Florian  GRÜNE Vertreter Weinfurtner Nicole 
 
Arbeitsgruppe Golfhotel    
Bernhard Schäfer, Erster Bürgermeister, FWG, Vorsitzender    
Hechenthaler Paul FWG  Vertreter Epp Magnus jun. 
Nöscher Markus CSU  Vertreter Walter Barbara 
Schneider Johannes SPD  Vertreter Falkenhahn Angela 
Zimmer Claudia VL  Vertreter Huber Josef 
Weinfurtner Nicole GRÜNE Vertreter Frei Florian 
    
Arbeitsgruppe Wasserschutzzonen    
Bernhard Schäfer, Erster Bürgermeister, FWG, Vorsitzender    
Epp Magnus  FWG  Vertreter Weinzierl Johannes 
Klaus Josef  CSU  Vertreter Beil Hans 
Falkenhahn Angela SPD  Vertreter Schneider Johannes 
Huber Josef  VL  Vertreter Zimmer Claudia 
Frei Florian  GRÜNE Vertreter Weinfurtner Nicole 
Abstimmungsergebnis: Ja 17  Nein 0  Anwesend 17   
 
9. Erlass einer Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen 

Gemeindeverfassungsrechts (05.2020 - 04.2026) 
 

Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen 
Gemeindeverfassungsrechts. 
Abstimmungsergebnis: Ja 17  Nein 0  Anwesend 17   
 
10. Bestellung von Referenten und Beauftragten  

Der Gemeinderat beschließt die nachstehend genannten Personen zu Referenten bzw. 
Beauftragte zu bestellen: 
 
Umweltreferent   Frei Florian 
Wasserreferent   Huber Anton 
Kulturreferenten   Killer Kordula 
     Huber Verena 
Jugendbeauftragte   Nöscher Markus 
     Schneider Johannes 
Seniorenbeauftragte   Ransberger Ursula 
Behindertenbeauftragter  Humer Hans 
Abstimmungsergebnis: Ja 17  Nein 0  Anwesend 17   
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11. Bestellung des / der Bürgermeister/s zu 

Eheschließungsstandesbeamten 
 

Herr 1. Bürgermeister Bernhard Schäfer wird mit Wirkung vom 13. Mai 2020 zum Standesbeamten 
mit dem Aufgabenbereich Vornahme von Eheschließungen für den 
Standesamtsbezirk Valley bestellt.  
Die vom 2. Bürgermeister Anton Huber unterzeichnete Bestellungsurkunde wird Herrn. 1. 
Bürgermeister Bernhard Schäfer am 13. Mai 2020 gegen Empfangsbestätigung ausgehändigt. 
Ein Abdruck der Bestellungsurkunde wird der Standesamtsaufsicht beim Landratsamt Miesbach 
vorgelegt. 
Abstimmungsergebnis: Ja 16 Nein 0  Anwesend 17 
Abstimmungsvermerke: 
1. Bürgermeister Bernhard Schäfer hat aufgrund Art. 49 GO wegen persönlicher Beteiligung an der 
Beratung und Abstimmung nicht teilgenommen. 
 
Herr 2. Bürgermeister Anton Huber wird mit Wirkung vom 13. Mai 2020 zum Standesbeamten mit 
dem Aufgabenbereich Vornahme von Eheschließungen für den 
Standesamtsbezirk Valley bestellt. 
Die vom 1. Bürgermeister Bernhard Schäfer unterzeichnete Bestellungsurkunde wird Herrn 2. 
Bürgermeister Anton Huber am 13. Mai 2020 gegen Empfangsbestätigung ausgehändigt. 
Ein Abdruck der Bestellungsurkunde wird der Standesamtsaufsicht beim Landratsamt Miesbach 
vorgelegt. 
Abstimmungsergebnis: Ja 16  Nein 0  Anwesend 17   
Abstimmungsvermerke: 
2. Bürgermeister Anton Huber hat aufgrund Art. 49 GO wegen persönlicher Beteiligung an der 
Beratung und Abstimmung nicht teilgenommen. 
 
12. Unvorhergesehenes  

Wortmeldung von Gemeinderatsmitglied zur Parksituation in Hohendilching 
Ein Gemeinderatsmitglied spricht das Problem mit den parkenden Autos in Hohendilching an. 
Insbesondere bei schönem Wetter stellt dies am Wochenende ein echtes Problem dar. 
Die Ausflügler parken auch entlang neben seinem Schuppen auf der Straße. Die Durchfahrt ist 
dann sehr schmal. Er schlägt vor, evtl. ein Parkverbot für eine Feuerwehranfahrtszone 
auszuweisen. 
Erster Bürgermeister Bernhard Schäfer sagt, dass mit der Polizei ein Termin vor Ort vereinbart 
werden soll und man dann schauen muss, wie gehandelt wird. 
 
Wortmeldung von Gemeinderatsmitglied zur Fellacher Straße 
Ein Gemeinderatsmitglied fragt nach dem Sachstand zur Fellacher Straße 
(Gemeindeverbindungsstraße von Sollach nach Fellach), insbesondere nach dem Baubeginn, so 
dass man vor der Sperrung die Erntearbeiten der angrenzenden Felder noch entsprechend 
durchführen kann. 
Zur Kenntnis genommen  


